
 

 

 

Vereinbarung betreffend die Unkostengebühren 

pharmaSuisse – UV/MV/IV 

 

zwischen 

 
den Versicherern gemäss Bundesgesetz 

über die Unfallversicherung, 
vertreten durch die 

Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK), 

 
der Militärversicherung (MV), 

vertreten durch die 
Suva 

 

der Invalidenversicherung (IV), 
vertreten durch 

das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), 
 
 

nachfolgend Versicherer genannt 
 

 
und dem 

 

 
Schweizerischen Apothekerverband (pharmaSuisse) 

 
nachfolgend pharmaSuisse genannt 
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Gestützt auf Artikel 3 des Tarifvertrages vom 1. September 2010 wird Folgendes vereinbart: 

1.      Der Unkostenbeitrag für die Erarbeitung des Vertrags beträgt per 1. September 2010 

CHF 500.- inkl. MWSt. Er wird zum Zeitpunkt des Beitritts einmalig erhoben.  

2.      Der Unkostenbeitrag für die Durchführung des Vertrags beträgt per 1. September 2010 

CHF 350.- inkl. MWSt. Er wird jährlich entrichtet. 

3.      pharmaSuisse führt ein zweckgebundenes Konto und organisiert das Inkasso der unter 

Art. 1 und 2 erwähnten Beiträge im Auftrag aller Vertragsparteien. 

4.      Einmal pro Jahr informiert pharmaSuisse über den Kontenstand. Die administrativen 

Kosten sowie die Kosten für das Inkasso gehen zu Lasten des Kontos. Der Restbetrag 

wird zu gleichen Teilen zwischen pharmaSuisse einerseits und den Versicherern anderer-

seits aufgeteilt.  

5.      Die Vertragsparteien können die Unkostenbeiträge gemäss Art. 1 und 2 jederzeit anpas-

sen. Sie verpflichten sich jedoch, den dem Tarifvertrag beigetretenen Apothekern die An-

passung der jährlichen Unkostengebühr für das folgende Kalenderjahr rechtzeitig zu 

kommunizieren, so dass ein fristgerechter Rücktritt vom Vertrag möglich ist.  

6. Diese Vereinbarung tritt rückwirkend auf den 1. September 2010 in Kraft. 

7. Das Kündigungsverfahren richtet sich nach Artikel 12 des Vertrages vom 1. September 

2010. 

 

Bern / Luzern, 16. September 2010 

 

Schweizerischer Apothekerverband 

(pharmaSuisse) 

 

Der Präsident:                Der Generalsekretär: 

 

 

 

D. Jordan                       M. Mesnil 

 

Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) 

 

 

Der Präsident: 

 

 

 

F. Weber 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld Invalidenversicherung 

 

Der Vizedirektor: 

 

 

 

St. Ritler  

Suva  

Militärversicherung 

Der Direktor: 

 

 

St. A. Dettwiler 

 


